
 
Von: Dahmen, Nils [mailto:Nils.Dahmen@vhhbus.de]  
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2017 13:48 

An: Stadt Norderstedt - Stadtplanung 

Cc: 'Anders, Lars'; 'Matthias Winkler (Winkler@hvv.de)' 
Betreff: Stadt Norderstedt, F-Plan 11.Änderung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank für die Beteiligung am im Betreff genannten Planverfahren, 

wir können eine Betroffenheit unserer Belange derzeit nicht feststellen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nils Dahmen 

Betriebsplanung 

 

Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 

Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg 

Tel 040 72594-212 Fax 040 72594-220 

Mobil  

 

Internet www.vhhbus.de 

 

www.facebook.com/vhhbus 

https://twitter.com/vhhbus 

 

 

-- 

Aufsichtsratsvorsitzender: Staatsrat Andreas Rieckhof, Geschäftsführung: Toralf Müller, Jan Görnemann 

Sitz der Gesellschaft: Hamburg Steuernummer: 27 116 00054 Amtsgericht Hamburg HRB-Nr. 138378 
 
 





Bundesnetzagentur für  
Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post 
und Eisenbahnen  
Behördensitz 
Bonn 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 
 (02 28) 14-0 

Telefax Bonn 
(02 28) 14-88 72 

E-Mail 
poststelle@bnetza.de 
Internet 
http://www.bundesnetzagentur.de 

Kontoverbindung 
Bundeskasse Trier 
BBk Saarbrücken 
BIC:  MARKDEF1590 
IBAN: DE 81 590 000 00 00 590 010 20 

Dienstgebäude Berlin 
Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 
Telefax Berlin 
(0 30) 2 24 80-4 59 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom  (0 30)  Berlin 

Az.: 601/ho, 24.10.2017, Fr. 
Hommel 

226-20, 5593-5 
Nr. 20508 

2 24 80-442 
oder 2 24 80-0 

03.11.2017 

11. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP 2020) "Westlich Oadby--and-Wingston-
Straße" der Stadt Norderstedt, Landkreis Segeberg 
Betreiber von Richtfunkstrecken im Plangebiet 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben empfehle ich Ihnen, bei Vor-
liegen konkreter Bauplanungen mit Höhen über 20m (z.B. Windkraftanlagen, Hochspannungs-
freileitungen, Masten, hohen Gebäuden, Industrie- und Gewerbeanlagen etc.) sowie für Photo-
voltaikanlagen mit einer Fläche ab ca. 200qm, die Bundesnetzagentur zu beteiligen. 

Die Beteiligung sollte möglichst elektronisch (E-Mail Adresse: 226.Postfach@BNetzA.de) unter 
Beifügung folgender Angaben und Dokumente erfolgen: 

• Art der Planung 
• die geografischen Koordinaten des Baugebiets (NW- und SO-Werte in WGS 84) 
• Maß der baulichen Nutzung (Bauhöhe!) 
• eine topografische Karte mit eingezeichnetem Baugebiet und Orientierungspunkten 

(keine Katasterkarten) 
• mehrere zu prüfende Gebiete sind einzeln zu bezeichnen 

Umfassende Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang mit Richtfunkstrecken sowie 
zusätzliche Hinweise, hier insbesondere zu Flächennutzungsplänen, finden Sie auf der Internet-
seite der Bundesnetzagentur unter folgendem Link: www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung. 

Bundesnetzagentur • Fehrbelliner Platz 3 • 10707 Berlin 

Stadt Norderstedt 
Amt für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr 
Rathausallee 50 
22846 Norderstedt 



2

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen für Rückfragen die Bundesnetzagentur, 
Referat 226 (Richtfunk), unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Petra Fischer 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist  ohne Unterschrift gültig. 













 

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-2833 | 

Poststelle@im.landsh.de | www.innenministerium.schleswig-holstein.de  | Buslinie 41, 42, 51 | 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.  

 
 
 
 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

 

 

Der Oberbürgermeister  
der Stadt Norderstedt  
Fachdienst Planung  
Ausschließlich per Mail an:  
delia.hommel@norderstedt.de  
 
Landesplanung  
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration  
Abteilung 6, Referat 62  
z. K. an:  
landesplanung@im.landsh.de  
 
Landrat des Kreises Segeberg  
Fachdienst Kreisplanung  
per Mail an:  
cindy.hannemann@kreis-segeberg.de  

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 14.11.2017 

Mein Zeichen: IV 523 
Meine Nachricht vom: / 

 
 

Sebastian Kraft 
Sebastian.Kraft@im.landsh.de 

Telefon: 0431 988-2718 
Telefax: 0431 988 614-2718 

 
 

21.12.2017 
 
 
Norderstedt, 11. Änderung F-Plan und B-Plan Nr. 316  
Förmliche Behördenbeteiligung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
vielen Dank für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten Verfahren. Im 
Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung nehme ich wie folgt Stellung:  
 
1. Die Gemeinde weist Flächen für den Gemeinbedarf aus, auf denen sozialen Zwecken 

dienende Gebäude und Einrichtungen errichtet werden sollen.  
Die Zweckbestimmung der Flächen ist zu präzisieren, sodass deutlich wird, welche 
Nutzung – auch vor dem Hintergrund möglicher Immissionsbelastungen - auf den Flä-
chen vorgesehen ist.  
 

2. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 
Dabei geht es nicht nur um den Schutz innerhalb der Gebäude, sondern auch um ei-
nen hinreichenden Freiflächenschutz (Terrassen, Balkone etc.). Das Schallgutachten 
stellt fest, dass die Sport- und Freizeitlärmimmissionen die Grenzwerte überschreiten 
(S. 47 Schallgutachten). Es ist notwendig, dass sowohl passive als auch aktive Schall-
schutzmaßnahmen getroffen werden, um gesunde Wohnverhältnisse innerhalb und 
außerhalb der Gebäude herzustellen, ggf. könnten auch Betriebszeitenregelungen ein 
Ansatz zur Lösung eines Nutzungskonfliktes sein.  
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3. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Nach der Karte des Regi-
onalplans für den Planungsraum I (alt), Fortschreibung 1998, befindet sich die Planung 
im Bereich eines regionalen Grünzuges und außerhalb der Achsenabgrenzung. Diese 
Ziele der Raumordnung stünden einer planmäßigen Entwicklung an der vorgesehenen 
Stelle entgegen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ich empfehle daher dringend, sich mit der Lan-
desplanungsbehörde in Verbindung zu setzen.  
 

Bitte informieren Sie mich über den Fortgang des Verfahrens. Das Referat für Städtebau 
und Ortsplanung, Städtebaurecht ist ab sofort unter dem zentralen Mail-Postfach bauleit-
planung@im.landsh.de zu erreichen. Bitte aktualisieren Sie insoweit Ihren Verteiler. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Sebastian Kraft  
 
 
 



 
Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland 

[mailto:koordinationsanfragen.de@vodafone.com]  
Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 08:29 

An: Hommel, Delia 
Betreff: Stellungnahme S00548668, Stadt Norderstedt, 601 / ho, 11. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) "Westlich Oadby-and-Wigston-Straße" 

 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Amsinckstr. 59 * 20097 Hamburg 
 
Stadt Norderstedt - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr - Delia Hommel 
Rathausallee 50 
22846 Norderstedt 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00548668 
E-Mail: TDRF-N-Hamburg.de@vodafone.com 
Datum: 30.11.2017 
Stadt Norderstedt, 601 / ho, 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Norderstedt (FNP 2020) "Westlich Oadby-and-Wigston-Straße" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 24.10.2017. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 
befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

 

Informationen zu unseren Produkten und Services fuer Privatkunden finden Sie unter www.vodafone.de, fuer 
Geschaeftskunden der Immobilienwirtschaft und Mehrfamilienhauseigentuemer unter 
www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen. 

  

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben 

 



 
Kreis Segeberg, Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg, Telefon: 04551/951-0  

Internet-Adresse: http://www.kreis-segeberg.de 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 - 12.00 Uhr sowie 

Dienstag und Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
Postbank Hamburg: 173 63-203, BLZ 200 100 20 
Kreissparkasse Südholstein: 612, BLZ 230 510 30 

Volksbank eG Neumünster: 522 540 00, BLZ 212 900 16 

 

 
 
 
  
     Fachdienst 

61.00 - Kreisplanung 
 zuständig: 
  Cindy Hannemann 
  

Kreis Segeberg . Postfach 13 22 . 23792 Bad Segeberg Telefon: 04551/951-514 
 

Stadt Norderstedt 

Der Oberbürgermeister 

Fachbereich Planung 

Postfach 1980 

22809 Norderstedt 

 

  Telefax: 04551/951-99817 

 E-Mail: cindy.hannemann@kreis-segeberg.de 

 Az.: 61.00.7 

 (bitte stets angeben) 

 

Datum: 05.12.2017 

 
 
 
Bauleitplanung der Stadt Norderstedt  
 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Beteiligung gem. § 4 (2) i.V.m. § 3 (2) BauGB 
 
 
Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stel-

lung: 

 

Tiefbau 

Tiefbau nicht betroffen! 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

Keine Stellungnahme. 

 

Vorbeugender Brandschutz 

Keine Stellungnahme. 

 

Kreisplanung 

Keine Stellungnahme. 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Es bestehen keine denkmalrechtlichen Bedenken. 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Die Inhalte widersprechen dem Landschaftsplan im Änderungsbereich, zu nennen ist hier insbe-

sondere die Vorbereitung der Zulässigkeit von dauerhafter Bebauung für Flüchtlingsunterkünfte. 

 

 

 
Kreis Segeberg 

Der Landrat 
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Der Charakter der ursprünglichen Grünfläche ohne Bebauung geht im Zuge der Planänderung 

verloren. Die vorgesehenen Flächen für den Gemeinbedarf sollten daher weiterhin nur Bauten mit 

temporärem Charakter zulassen um ggf. bei entfallenden Bedarf die Fläche zur Grünfläche zurück 

zu entwickeln.  

Entgegen den Ausführungen zum Landschaftsbild im Umweltbericht auf Seite 27 in der Begrün-

dung   wird infolge der Planänderung Bebauung dauerhaft zulässig werden, der ursprüngliche 

Charakter der Grünfläche geht verloren. Das Landschaftsbild wird daher stakt verändert, die Ein-

griffe in das Landschaftsbild sind somit erheblich bzw. von grundsätzlicher Natur, dieser Punkt ist 

daher in der Abwägung besonders zu berücksichtigen. Die Grünanlage ist von gesamtstätischer 

Bedeutung. Die Planinhalte widersprechen teilweise dieser Bedeutung. Die Bereiche für die örtli-

che Erholung werden zugunsten von baulichen Anlagen reduziert. Der Erholungswert von Natur 

und Landschaft (Ziel des Naturschutzes gemäß § 1 Absatz 1 BNatSchG) wird durch die reduzierte 

Grünfläche nachhaltig beeinträchtigt. Bei der Abwägung der privaten und öffentlichen Belange ist 

gemäß § 1 Absatz 7 Bau GB zu berücksichtigen. Die Vorschriften zum Umweltschutz, insbesonde-

re die Anforderungen an den Umgang mit Grund und Boden  ergeben sich aus § 1 a Absatz 2 

BauGB au f die hiermit in diesem Zusammenhang hingewiesen wird.  

Die Auswirkungen auf die benachbarte Amphibienpopulation sind im Rahmen der konkreten Bau-

leitplanung zu überprüfen.  

Die naturschutzrechtliche  Zustimmung zu Knickbeseitigungen wird nur im Ausdrücklich unterge-

ordneten Umfang, beispielsweise zur Herstellung von Zufahrten und Verkehrsflächen, bei entspre-

chender Kompensation im Sinne der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz in Aussicht 

gestellt.  

Der Änderungsbereich enthält keine Darstellung zur Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft sowie keine Maßnahmenflächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-

tur und Landschaft, obwohl dauerhafte Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet werden.  

Hinweis:  

Der Planänderung wurde der GOP zum B 311 angehängt. 
 

Wasser – Boden – Abfall 

SG Abwasser 

Aus Sicht der Abwasserbeseitigung bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. 
 

SG Gewässerschutz 

Keine grundsätzlichen Bedenken.  
  

Ich weise darauf hin, dass die Betrachtung eines Fließgewässers vollständig fehlt:  

Am südlichen Rand der Flurstücke Nrn. 40/1 und 96/41 in Flur 7, Gemarkung Garstedt verläuft ein 

Fließgewässer. Für die Erfüllung der Unterhaltungspflicht ist der Wasserverband Mühlenau zu-

ständig. Es wird unter der Bezeichnung 9.1 in dessen Anlagenverzeichnis geführt.  
  

Die Restriktionen aus der rechtskräftigen Satzung des Verbandes sind zu beachten. Ich empfehle 

die für die Gewässerunterhaltung notwendigen Unterhaltungsstreifen nachrichtlich in die Plan-

zeichnung zu übernehmen. Des weiteren in die Begründung zur F-Plan-Änderung auf die Satzung 

des Verbandes zu verweisen und/oder wesentliche Bestandteile nachrichtlich in den Text zu über-

nehmen.  
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 Die Betrachtung v.g. Gewässers fehlt auch vollständig im grünordnerischem Fachbeitrag, dessen 

Untersuchungsraum kleiner ist als der Geltungsbereich der F-Plan-Änderung.  
  

[Als Anhang dieser Stellungnahme ein Ausschnitt aus dem Anlagenverzeichnis des WV Mühlenau, 

im Maßstab 1:5.000 auf DIN A 4 ausdruckbar.] 
 

SG Bodenschutz 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 

SG Grundwasserschutz 

Keine Bedenken aus Sicht des Grundwasserschutzes. 
 

Wasser-Boden-Abfall / GW Geothermie  

Keine Hinweise. 

 

Umweltbezogener Gesundheitsschutz 

Keine Stellungnahme. 

 

Sozialplanung 

Keine Stellungnahme. 

 

Verkehrsbehörde 

Keine Stellungnahme. 

 

Im Auftrage 

gez. 

C. Hannemann 

 



2+413

0+037

D
 0,40

D
 0

,4
0

D 0,30

1+902

2+475

D 0,40

2+330

2
+
1
8
6

D 0,20

2
+
2
9
9

D
 0

,3
0

0+194

D
 0

,4
0

D 0,20

1
+
8
0
0

 9

9
.1

 9
0
+

4
0
0

0+491

2
+
3
0
7

2
+
2
0
0

0+000

2+4002
+

0
0
0

!S!S

!S

!S

!S

!S
!S

!S

!S

6
--
2

1
--
10

11
--
1

96
--
41

45
--
4

38
--
5

6
--
3

35
--
5

98
--
43

34
--
32

40
--
1

50
--
1

32
--
8

42
--
2

12
--
2

37
--
3

38
--
2

39
--
8

42
--
1

18
--

274

70
--
3

15
--
51

18
--
13

17
--
33

18
--
33

19
--
41

46
--
1

15
--
98

21
--
42

18
--

276

2
--
1

20
--
67

16
--
28

18
--

102

39
--
17

20
--
60

22
--
31

18
--

246

19
--
43

18
--

125

14
--
57

18
--

275

32
--
7

22
--
57

14
--
48

15
--
20

17
--
42

22
--
30

18
--

234

21
--
39

18
--

269

17
--
43

35
--
23

14
--
32

21
--
38

37
--
9

14
--
29

21
--
34

35
--
11

22
--
39

7

8

9

36

51

48

44

45

146

43

147



 
Von: Christian.Thomann@llur.landsh.de [mailto:Christian.Thomann@llur.landsh.de]  
Gesendet: Freitag, 27. Oktober 2017 12:20 

An: Hommel, Delia 

Betreff: 11. Änderung F-Plan der Stadt Norderstedt "Westlich Oadby-and-Wigston-Straße" / B-Plan 
316 

 
Sehr geehrte Frau Hommel, 
 
aus forstbehördlicher Sicht bestehen gegen die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes keine 
Bedenken, da Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Landeswaldgesetzes (LWaldG, GVOBl. Schl.-
H. Nr.16/2004 S.461 mehrfach geänd. (Art. 2 Ges. v. 27.05.2016, GVOBl. S. 161)) durch die Planungen 
direkt oder indirekt nicht betroffen wird. Der Baum- und Strauchbestand auf dem Flurstück 38/5 wird 
nach heutigem Stand auf Grundlage hiesiger Luftbilder noch nicht als Wald eingeschätzt. Über die 
sukzessive Entwicklung kann diese Einschätzung in der Zukunft jedoch auch zugunsten des Waldes 
ausfallen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Christian Thomann 
 
 

 
 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume Schleswig-Holstein 
Untere Forstbehörde  
LLUR 546 
 
Memellandstr. 15 
24537 Neumünster 
 
Tel.: 04321/5592-201 
Fax: 04321/5592-290   
E-Mail: Christian.Thomann@llur.landsh.de  
 
Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für 
verschlüsselte Dokumente. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude: Lärchenweg 17, 24242 Felde | Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-50 | Telefax +494340 4049-58 | 

kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Mühlenweg 166  |  24116 Kiel 

LKA, Abt. 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst), SG 331 

Stadt Norderstedt 
Frau Hommel 
Postfach 1980 
22809 Norderstedt 

 

Ihr Zeichen:   
Ihre Nachricht vom: 26.10.2017  

Mein Zeichen: 2017-B-236 
Meine Nachricht vom: 

 
Larissa Wegener 

Kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 
Telefon: +494340 4049-34 
Telefax: +494340 4049-58 

 

 
7. Dezember 2017 

 

11. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP 2020) der Stadt 
Norderstedt „Westlich Oadby-and-Wigston-Straße“
 
 
Sehr geehrte Frau Hommel,  
 
hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur 
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt. 
 
Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden 
vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 
 
Die Gemeinde/Stadt Norderstedt liegt in keinen uns bekanntem Bombenabwurfgebiet. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes  
keine Bedenken. 
 
Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der 
Polizei zu melden. (siehe Merkblatt) 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Larissa Wegener 
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                                                Merkblatt 
 
 
 
 

Historie: 
 
Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig – Holstein das letzte 
„freie“ Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle 
Wehrmachtseinheiten sich dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich 
auf und ca. 1,5 Millionen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das 
Wissen darüber führte dazu, dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, 
Munition und Ausrüstung entledigten. 
 
Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 
Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und 
starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines 
Kampfmittels.  
 
 
 
Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 
 

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden 
 

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen 
 

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert 
werden an den Gegenstand heran zu kommen. 

 
4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten 

 
5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle 

verbracht werden 
 

 






